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63/02 Gehaltsgesetz

Norm

GehG 1956 §15 Abs1;

GehG 1956 §21 Abs1 Z2 idF 1992/314;

GehG 1956 §3 Abs2;

Rechtssatz

Die Auslandsverwendungszulage ist weder eine Zulage im Sinne des § 3 Abs 2 GehG (weil sie in dieser Bestimmung

nicht genannt ist), noch eine Nebengebühr gemäß § 15 GehG (weil sie im Katalog des § 15 Abs 1 GehG nicht

aufscheint), sondern vielmehr ein besoldungsrechtlicher Anspruch sui generis, der aber nebengebührenartig

ausgeformt ist (die Bezeichnung ZULAGE ist daher, streng genommen, missverständlich).
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